
REPUBLIK ÖSTERREICH 
Der Bundesminister für Verkehr 

Pr.Zl.5905/2-1-1977 

ANli'RA GEBEANTi'iORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage 

-1043/11,8 

1977 -04" 22 
zu 4003/J 

der Abg.. r'leißl, Dr. Schmidt, Nr. 1003/.1-
NR/1977 vom 1977 02 24: "Unfall auf der 
Eisenbahnkreuzung Schönaugasse in Gra.z n 

0 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten: 

Zu :1.: 

Ja. 

Zu 2: 
Wie die bisherigen Ermittlungen zeigten, wurde die Kreuzung nach 

dem Ausfall der Schranlcenanlage dadurch gesichert, daß jedem 

Lokführer" der die Kreuz'U."1g zupassie:ren hatte, ein schriftlicher 

Befehl gegeben wurde, den Zug vor der Kreuzung anzuhalten unä 
erst nach der Abgabe von AChtungssignalen weiterzufahroen. 

Die FUhrer jener Züge, welche die Eisenbahnkreuzung wiihl'end 

der Störung der. Schrankenanla.ge querten, haben die~'en Bef'ehl 

alle beachtet, mit jener einen Ausnahme, die zu dem bedauerlichen 

Unglück führte. 

Diese Iv1aßnahme, die den Vorschriften zur Sicherung von Eisen

bahnkreuzungen entspricht ~ i'rarbisher als ausreichend anzu
sehen. In den letzten Jahren eab es jedenfalls keinen Fall, 

in dem eine solche SiCherung fehlschlug. Unvorgreiflich dem 

Ergebnis eingehEmder Untersuchungen haben die öBB auf mein 

Veranlassen vorderhand die Anol"dnung getroffen, daß für er-
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SChöpfAnd aufgezählte Eisenbahhkreuzungen im Stadtgebiet von 

Graz (dabei aueh für die SChönaugassf:) im Störtingsfallein€ 

Bewachung durch BediEms tete ohm~ Verzug in die Wege geleitet 

wird. Dabei wird es aber nicht zu vermeiden sein, daß his 

zu:' Stellung eines BS\oJachungsorCD.;'Ies na.ch der Eisenbahn

Kreuzungsverordnung 1961 (§ 14 Abs. 1:t 1. Satz) die Züge 

angehalten ""er'denund erst nach de:!:' Abgabe von Achtüngs-

signalen i:1ei.'cerfahr-en dürfen. Es ist ::tußerdem die Anordnung 

ergangen, sofort nach Auftreten einer St5rung an der Sicherungs

anlage t:iner dj.eser Kreuzunge~ die zuständige Polizeidienst

stelle zu verständigen. 

Nach Vorliegen de~ Unt~rsuchungserg2bnisses bin ich selbstver

ständJich ber.·eit, ~:ingehend zu dE-)n Fragen Stellung zu nehmen. 
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